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- Protokollierung (§ 110 Abs. 2 StPO) 
zu beachten und einzuleiten.
2. polizeiliche Befugnis, die gemäß § 13 Abs. 1 
des "Gesetzes über die Aufgaben und Befugnisse 
der Deutschen Volkspolizei" gegenüber Personen 
lind den von ihnen mitgeführten Gegenständen an
gewandt werden kann. Voraussetzungen dafür sind, 
daß diese Personen dringend verdächtig sind, 
Sachen bei sich zu führen, durch deren Benutzung 
die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet 
oder gestört wird oder die der Einziehung unter
liegen und nur durch deren Verwahrung oder Ein
ziehung die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
gewährleistet werden kann.
Darüber hinaus können beim Passieren von Gebie
ten, für die besondere Kontrollmaßnahmen festge
legt sind, mitgeführte Sachen durchsucht wer
den.
Die Wahrnehmung dieser Befugnisse steht gemäß 
§ 20 Abs. 2 des genannten Gesetzes auch den An
gehörigen des MfS zu.
3. Befugnis anderer staatlicher Organe sowie 
Wach- und Sicherungskräfte, die sich aus ande
ren gesetzlichen Regelungen ergibt (z. B. Zoll
gesetz, GrenzOrdnung, Fischereigesetz, Anord
nung über die Tätigkeit von Вewachuxigskräften) 
und die im Zusammemvirken mit diesen Organen und 
Kräften für politisch-operative Zwecke genutzt 
werden kann.


